
 

 

 

 

7. SONDERNEWSLETTER DV CORONA 
Corona-Hilfs-Fonds: Richtlinie Fixkostenzuschüsse 

Eine Information des Bundesgremiums des Direktvertriebs 
 

 

 

 
Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater! 
 
Betreffend den Corona-Hilfs-Fonds (wir berichteten im letzten 
Newsletter) konnten hinsichtlich der Fixkostenzuschüsse durch 
die Wirtschaftskammer Österreich und die Bundessparte 
Handel weitere Verbesserungen erreicht werden. 
 
Das Paket befindet sich in laufender Überarbeitung, einige 
Fragen werden derzeit noch mit dem BMF abgestimmt. Wir 
informieren sie natürlich, sollte etwas für unsere Branche 
dabei sein. 

 
 
 
 
 
 

 
KommR Peter Krasser 

Bundesgremialobmann 

Folgende Änderungen wurden erzielt: 
 

 Unternehmen bekommen in der ersten Tranche rasch einen Vorschuss von bis zu 50 % des 

gesamten Fixkostenzuschusses ausgezahlt. 

 Der Fixkostenzuschuss wird bereits ab einer Fixkostenhöhe von 500 Euro innerhalb von drei 

Monaten gewährt. Damit wird eine wesentliche Verbesserung für EPUs und 

Kleinstunternehmen durchgesetzt, die dadurch eine Unterstützung bei der Abdeckung der 

Fixkosten bekommen. 

 Unternehmen, die am 31.12.2019 „Unternehmen in Schwierigkeiten“ nach EU-

Beihilfenrecht waren, können einen Zuschuss von bis zu 200.000 Euro nach De-minimis-

Beihilfenregelung beantragen, sofern kein Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die 

Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

 Zahlungen aus dem Härtefall-Fonds werden nicht mehr angerechnet. 

 Angemessene Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer- und Bilanzbuchhalterkosten bis 500 Euro 

können bei Anträgen mit einer Zuschusshöhe unter 12.000 Euro geltend gemacht werden. 

 



Die Hilfspakete der Bundesregierung ergänzen einander und sollen so möglichst breite 
Unterstützung bieten. Wichtig ist jetzt, für besonders stark betroffene Branchen zusätzlich zu 
den bereits beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen weitere maßgeschneiderte Hilfspakete zu 
schnüren. Es sollen der Konsum angekurbelt sowie Arbeitsplätze und Wertschöpfung gesichert 
werden. Die Antragstellung für den Corona-Hilfs-Fonds erfolgt seit 20.5.2020 über FinanzOnline.  
 
Hier finden Sie hilfreiche Informationen und die Richtlinie: BMF - Fixkostenzuschuss. 
 
 
Mit den besten Wünschen  
 
Peter Krasser 
Bundesgemialobmann 

 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/fixkostenzuschuss.html

